
Im vorliegenden Fall hätte das Gericht die Hauptverhandlung aussetzen müssen, da eine
Unterbrechung der Hauptverhandlung von acht Wochen gesetzlich nicht möglich ist bzw.
war und andere Abhilfe (durch Hinzuziehung eines Ergänzungsrichters) nicht ersichtlich
war.

AUFGABE 3: NICHTTEILNAHME DER STAATSANWÄLTIN AN EINIGEN HAUPTVER-
HANDLUNGSTERMINEN
§ 226 I StPO stellt klar, dass die Hauptverhandlung auch in ununterbrochener Gegenwart
der Staatsanwaltschaft erfolgt. § 227 StPO regelt allerdings, dass in der Hauptverhandlung
mehrere Beamte der Staatsanwaltschaft mitwirken und sie ihre Verrichtungen unter sich
teilen können. Da Staatsanwältinnen also lediglich als Organwalterinnen tätig werden,
(s. MüKoStPO/Arnoldi, Münchner Kommentar zur StPO, 2016, § 227 Rn. 3–6) kann eine
andere Staatsanwältin das Amt der S während des Beschäftigungsverbots im Mutterschutz
übernehmen.
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& SACHVERHALT
In einer hitzigen Debatte des Deutschen Bundestags zur Aufarbeitung der Vorgänge rund um
den zurückliegenden Hamburger G20-Gipfel hält der vor wenigen Tagen frisch zum Bundes-
polizeiminister ernannte Abgeordnete P. eine flammende Rede mit der Forderung, bei künf-
tigen Großveranstaltungen, die von der Bundesregierung als Gastgeberin ausgetragen werden,
die Polizeieinsatzkräfte der Länder von vornherein dem Kommando der Bundespolizei zu
unterstellen. Dabei sollten künftig die zusammengezogenen Polizeikräfte der Länder in
Hundertschaften eingeteilt und jeweils gemeinsam von zwei erfahrenen Führungsoffizieren
der GSG-9-Einheit der Bundespolizei kommandiert werden.

Im Plenum des Bundestages stoßen diese Vorschläge auf helle Begeisterung. Da trifft es
sich gut, dass die Fraktionsvorsitzende F. einen in dem neuen Ministerium ihres Parteifreun-
des P. fix und fertig ausgearbeiteten Entwurf eines „Gesetzes über die Sicherheit von Groß-
ereignissen des Bundes“ aus der Tasche ziehen kann, den ihre Fraktion sofort spontan als
eigenen Gesetzesvorschlag einbringt. Nach nur zwei Lesungen wird der Entwurf im Ge-
setzestext unverändert beschlossen. Lediglich in die im Ministerium vorbereitete Gesetzes-
begründung wird auf Vorschlag des bayerischen Abgeordneten Krachleder der zusätzliche
Hinweis aufgenommen, gerade die Polizistinnen und Polizisten des Landes Berlin bedürften
nach den Hamburger Erfahrungen offenbar einer „harten Hand“, und die GSG-9 sei gerade-
zu prädestiniert, der Berliner Polizei in nötigem Umfang „Zucht und Ordnung beizubrin-
gen“. Alle Parteien des Bundestages unterstützen den Gesetzentwurf und auch die hilfreiche
Ergänzung der Begründung. Lediglich die Abgeordneten aus dem Land Berlin, denen Krach-
leders Berlin-kritische Spitzen schon seit langem auf die Nerven gehen, stimmen geschlossen
dagegen.

Unmittelbar nach Verkündung des neuen Gesetzes leitet der Berliner Senat – also die
Regierung des Landes Berlin – hiergegen eine abstrakte Normenkontrolle vor dem Bundes-
verfassungsgericht ein und trägt vor, das Gesetz über die Sicherheit von Großereignissen des
Bundes sei unter anderem bereits wegen der unverschämten Aussagen seiner Gesetzesbegrün-
dung und der einer Gleichschaltung nahekommenden Anmaßung von Weisungsrechten
offensichtlich verfassungswidrig. Die Rechtsvertreter des Bundes halten dem entgegen, Aus-

* Der Verfasser Durner ist Professor für Öffentliches Recht an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Bonn, die Verfasserin Grandmontagne ist studentische Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl. Der Fall wurde in der Vorlesung
„Staatsrecht I“ im Sommersemester 2017 als Wiederholungsfall behandelt. Er könnte ebenso als Abschlussklausur für das erste
Semester gestellt werden.
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sagen der Gesetzesbegründung seien von vornherein nicht geeignet, Rechte des Landes zu
verletzen. Zudem weisen sie zutreffend darauf hin, dass im Rahmen der Beschlussfassung im
Bundesrat der Vertreter der Berliner Landesregierung sich ausweislich des Protokolls nach
der erfolgreichen Behandlung des ersten Tagesordnungspunktes „Länderfinanzausgleich“
(und dem anschließenden Konsum von anderthalb Flaschen Rotkäppchensekt) zu allen nach-
folgenden Tagesordnungspunkten – also auch zum Gesetz über die Sicherheit von Großereig-
nissen des Bundes – durch Nichtbeteiligung der Stimme enthalten habe. Dem Antrag fehle
daher bereits das Rechtsschutzbedürfnis. Das Land Berlin hält diesen Einwand für unerheb-
lich, verweist jedoch hilfsweise auf den einmütigen Widerstand seiner Abgeordneten im
Bundestag.

Hat die abstrakte Normenkontrolle des Landes Berlin Aussicht auf Erfolg? Behandeln Sie alle entschei-
dungserheblichen Fragen.

& LÖSUNG
Die abstrakte Normenkontrolle gem. Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG der
Regierung des Landes Berlin hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts
Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für das Verfahren der abstrakten Normen-
kontrolle ergibt sich aus Art. 93 I Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6 BVerfGG.

II. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt ist nach Art. 93 I Nr. 2 GG, § 76 I BVerfGG unter anderem eine Landes-
regierung, sodass die Regierung des Landes Berlin taugliche Antragstellerin ist.

III. Antragsgegenstand
Gegenstand des Verfahrens kann grundsätzlich jede bestehende nationale Rechtsnorm sein.
Hier soll das „Gesetz über die Sicherheit von Großereignissen des Bundes“ auf seine Ver-
einbarkeit mit dem Grundgesetz geprüft werden. Dieses stellt als mit seiner Verkündung
bereits rechtlich existentes Bundesrecht einen tauglichen Antragsgegenstand iSd Art. 93 I
Nr. 2 GG, § 76 I BVerfGG dar.

IV. Antragsbefugnis
Die Anforderungen an die Antragsbefugnis sind uneinheitlich normiert: Während der An-
tragsteller nach Art. 93 I Nr. 2 GG lediglich Zweifel an der Vereinbarkeit von Bundes- oder
Landesrecht hegen und äußern muss, fordert § 76 I Nr. 1 BVerfGG darüber hinaus, dass er
es für nichtig hält. Der Antragsteller bezeichnet hier das Gesetz als offensichtlich verfassungs-
widrig und bringt damit seine Überzeugung von der Nichtigkeit der Norm zum Ausdruck,
sodass bereits die engeren Voraussetzungen des § 76 I Nr. 1 BVerfGG erfüllt sind. Somit
kann dahinstehen, ob § 76 I Nr. 1 BVerfGG eine zulässige, von der Regelungsermächtigung
des Art. 94 II 1 GG gedeckte Konkretisierung des Art. 93 I Nr. 2 GG darstellt (Hillgruber/
Goos, Verfassungsprozessrecht, 4. Aufl. 2015, Rn. 515) oder aber wegen der einfachgesetzli-
chen Restriktion des Antragsrechts insoweit verfassungswidrig und damit (teil-)nichtig ist
(v. Mangoldt/Klein/Starck/Voßkuhle, GG, 7. Aufl. 2018, GG Art. 93 Rn. 123; Dreier/Wie-
land, GG, 3. Aufl. 2018, GG Art. 93 Rn. 67; Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht,
10. Aufl. 2015, Rn. 130). Jedenfalls ist die Landesregierung antragsbefugt.

V. Rechtsschutzbedürfnis
Das Verfahren der abstrakten Normenkontrolle ist als objektives Beanstandungsverfahren
ausgestaltet – es soll Gewissheit über die Gültigkeit von Normen erlangt werden –, sodass es
gerade keines Rechtsschutzbedürfnisses des Antragstellers bedarf (BVerfGE 103, 111 [124] =
NJW 2001, 1048; BVerfGE 108, 169 [178] = NVwZ 2003, 1497; Benda/Klein, Verfassungs-
prozessrecht, 3. Aufl. 2012, Rn. 694). Daher ist das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten
aus dem Land Berlin im Bundestag bzw. das des Vertreters der Berliner Landesregierung im
Bundesrat irrelevant; eine Verwirkung der Landesrechte im Bundesrat kommt nicht in
Betracht.

VI. Form und Frist
Der Antrag muss schriftlich und begründet eingereicht werden, § 23 I BVerfGG. Einer Frist
bedarf es bei der abstrakten Normenkontrolle als einem objektiven Beanstandungsverfahren
nicht. Der Antrag kann damit jederzeit gestellt werden.

Anforderungen an
Antragsbefugnis

objektives Beanstandungs-
verfahren
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